
Ergänzung zur Durchführungsbestimmung Triathlon-Jugend-Cup 2025 
vom 13.02.2025  

Die an den traditionellen Lenkern angebrachten 
Bremsbetätigungseinrichtungen müssen aus zwei Halterungen mit Hebeln 
bestehen. Es muss möglich sein, die Bremsen durch Ziehen an den Hebeln 
mit den Händen auf den Hebelträgern auf sichere Weise zu betätigen, unter 
Einhaltung der maximalen Neigung der Bremshebel von 10°, wie im 
Clarification Guide des Technischen Reglements der UCI beschrieben. 
Jegliche Erweiterung oder Neukonfiguration der Halterungen, um eine 
alternative Verwendung zu ermöglichen, ist verboten. Ein kombiniertes 
System aus Brems- und Schalthebeln ist zulässig. 
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